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Änderung  des  Ausländer- und Integrationsgesetzes  (AIG):  Einschränkung  der  So-

zialhilfe bei Ausländerinnen und Ausländern aus Drittstaaten; Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Flügel 

Mit Schreiben vom  1.  März  2022  haben Sie  den  Gemeinderat  der  Stadt Bern zur Stel-

lungnahme zur titelvermerkten Revision  des  Ausländer- und Integrationsgesetzes  (AIG) 

eingeladen. Dem Schreiben beigelegt war eine ausführliche Einschätzung Ihrer Ge-

schäftsstelle zur vorgeschlagenen Änderung  des  AIG.  Der  Gemeinderat  der  Stadt Bern 

bedankt sich für  die  fundierte Vorarbeit  des  Städteverbands zur vorgeschlagenen Revi-

sion  des  Ausländer- und Integrationsgesetzes  AIG. 

Die  Geschäftsstelle  des  Städteverbands lehnt zwei  der  drei Revisionspunkte  der  Vorla-

ge ab.  Der  Gemeinderat schliesst sich dieser Einschätzung  an. Der  Gemeinderat lehnt 

die  vorgeschlagene Kürzung  der  Sozialhilfe während  den  ersten drei Jahren nach Ertei-

lung einer Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligung ebenso ab wie  die  Schaffung 

eines zusätzlichen Integrationskriteriums.  Der  Präzisierung  der  Integrationsvorausset-

zungen für  die  Erteilung  von  Aufenthaltsbewilligungen  an  vorläufig Aufgenommenen  in 

Härtefällen, dem dritten Revisionspunkt, stimmt  der  Gemeinderat  in  Übereinstimmung 

mit dem Städteverband ebenfalls zu. 

Ebenso kann sich  der  Gemeinderat dem vom Städteverband vorgeschlagenen Argu-

mentarium zur Positionierung bezüglich  der  drei Revisionspunkte anschliessen. 
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Der  Gemeinderat  der  Stadt Bern bedankt sich für  die  Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Alec von Graffenried 

Stadtpräsident 
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Dr. Claudia  Mannhart 

Stadtschreiberin 
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